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Besondere Vertragsbedingungen 
 

 

 

 

1. Ausführungsfristen (§  5 VOB/B) 
1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen)  
 

 
Mit der Ausführung ist zu beginnen / die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 
Die Montage erfolgt in mehreren Teilabschnitten: 
 
Montagestart Erschließung Bauteil 2: 31.08.26 
Fertigstellung Erschließung Bauteil 2:18.09.26 
 
Montagestart Erschließung Bauteil 3+4: 07.12.26 
Fertigstellung Erschließung Bauteil 3+4:18.12.26 
 
Montagestart Erschließung Bauteil 5: 01.12.27 
Fertigstellung Erschließung Bauteil 5:17.12.27 

 
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind:  
   vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn  
  vorstehende Frist für die Vollendung (abnehmbare Fertigstellung) der Leistung  
  folgende Einzelfristen  
        
 
 
2. Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) - vgl. auch Ziffer 3 der BVB nach TVgG-NRW 
 Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 
2.1 bei Überschreitung der Ausführungsfrist  
         Euro 
         v. H. des Endbetrages des Auftragswertes inkl. Nachaufträge. 
 
2.2 bei Überschreitung von Einzelfristen        Euro 
 
2.3 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. des Auftragswertes inkl. Nachaufträgen be-

grenzt. 
 
 

3. Rechnungen (§ 14 VOB/B) 
3.1. Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber elektronisch einzureichen. 
3.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeich-

nungen, Handskizzen) sind einfach einzureichen.  
3.3 Sämtliche Rechnungen sind als Abschlagsrechnungen und fortlaufend kumuliert zu stel-

len. 
 
4. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) 
 
  wird nicht gefordert. 

  wird mit folgender Maßgabe gefordert: 
 
 



  Seite 2 von 3 

Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Ein-

haltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB Ta-

riftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)  

 

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz Nord-

rhein-Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberührt. 

Hierzu vereinbaren die Parteien Folgendes: 

 

1. Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen 

1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 

 

a) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich 

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

25. August 1969 (BGBl. I S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein 

verbindlich erklärten Tarifvertrages, 

 

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsen-

degesetzes vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung 

für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrages oder 

 

- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach 

§ 3a des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen 

Rechtsverordnung unterfällt, 

seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags wenigs-

tens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu ge-

währen, die in dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben 

werden. 

 

b) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene 

(§ 1 Abs. Absatz 3 TVgG) seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfüh-

rung des Auftrags wenigstens das in Nordrhein-Westfalen für diese Leistung in einem 

einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten 

Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten zu 

zahlen und während der Ausführungslaufzeit Änderungen nachvollziehen. 

 

c) bei der Ausführung der Leistung seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) wenigs-

tens ein Entgelt in Höhe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Min-

destlohngesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBl. I 

S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern das 

gemäß lit. a) und b) zu zahlende Entgelt das Mindeststundenentgelt nach dem Min-

destlohngesetz unterschreitet.  

 

1.2. Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass die bei der Ausführung des Auftrags betei-

ligten Nachunternehmen die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=MiLoG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=MiLoG
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1.3. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der 

Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nicht für Auftragneh-

mer, die unter § 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Sozial-

gesetzbuches fallen. 

 

 

 

2. Kontroll- und Prüfrecht 

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen 

während der Auftragsausführung zu überprüfen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet, 

(1) dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung 

zu stellen, aus denen sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen 

zweifelsfrei ergibt. Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, er-

folgt die Vorlage in anonymisierter Form sowie unter Beachtung des Datenschutz-

rechts.   

(2) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. 

 

3. Kündigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe  

3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 

unter anderem kündigen, 

a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt, 

b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus 

Ziffer 1. einhalten oder 

c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt. 

 

3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fällen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung 

einer Vertragsstrafe, deren Höhe eins von Hundert, bei mehreren Verstößen bis zu 

fünf von Hundert des Auftragswertes beträgt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer 

die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Scha-

dens durch den Auftraggeber ist nicht ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Ver-

tragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des Auftraggebers angerechnet. 

 

3.3. Im Übrigen berühren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragspar-

teien.  

 

 


